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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1992

Norm

StPO §345 Abs1 Z9

Rechtssatz

Eine Undeutlichkeit der Antwort der Geschwornen auf gestellte Fragen liegt nur dann vor, wenn ihr nicht entnommen

werden kann, welche Umstände als erwiesen angenommen wurden.
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